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Kreis Lippe 
 
417 Trägerwechsel von Tageseinrichtungen für 

Kinder 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Kreises Lippe hat in seiner 
Sitzung am 22.09.2011 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Dem Übergang der Kindertageseinrichtung St. Michael, 
Albert-Schweitzer-Str. 52 in Oerlinghausen in die Träger-
schaft der Kath. Kindertageseinrichtungen Minden-
Ravensberg-Lippe gGmbH, Bielefeld, mit Wirkung zum 
01.08.2011 wird zugestimmt“. 
 
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Landesjugend-
amt, hat dem Trägerwechsel mit Schreiben vom 
17.10.2011 ebenfalls zugestimmt. 
 
Vorstehender Trägerwechsel der o. a. Einrichtung wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, den 20.10.2011 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
Schafmeister 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
 
 
 
418 Entscheidung über die Notwendigkeit einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung (standortbezo-
gene Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung - UVPG - ) für die Errichtung und den 
Betrieb einer Verbrennungsmotoranlage zur 
Erzeugung von Strom und Warmwasser… mit 
Gaserzeugung (Biogasanlage) 

 
Bekanntmachung der Entscheidung über die Notwendigkeit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - ) für die Errich-
tung und den Betrieb einer Verbrennungsmotoranlage zur 
Erzeugung von Strom und Warmwasser… mit Gaserzeu-
gung (Biogasanlage) in 32694 Dörentrup, Gemarkung 
Schwelentrup, Flur 6, Flurstück 58/59 
 
Immissionsschutz 
Der Landesverband Lippe, 32657 Lemgo, Schlossstraße 
18, beantragt die Genehmigung gemäß §§ 4/19 des Bun-
des- Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errich-
tung und den Betrieb einer Verbrennungsmotoranlage mit 
Gaserzeugung (Biogasanlage) an dem Standort in 32694 
Dörentrup, Gemarkung Schwelentrup, Flur 6, Flurstück 
58/59 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Verbrennungsmotoranlage ist in der Anlage 1 (Liste der 
UVP- pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.3.2 
Spalte 2 als Anlage genannt, für die im Rahmen einer 
standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
Abs. 1 Satz 2 des UVPG zu prüfen ist, ob nach den in der 
Anlage 2 Nr. 2 UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebli-
che nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die 
nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der im Genehmigungsverfahren 
beteiligten Träger öffentlicher Belange wurde entschieden, 
dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht notwendig ist, da erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen nach den in der Anlage 2 des UVPG genannten 
Schutzkriterien zum Standort des Vorhabens nicht zu er-
warten sind.  
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a des UVPG der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
 
Detmold, den 20.10.2011 
 
Kreisverwaltung Lippe 
Der Landrat 
Fachgebiet 4.3  
Wasser-, Abfallwirtschaft, Immissions- und Bodenschutz 
32756 Detmold, Felix-Fechenbach Straße 5. 
Az.: 766.0015/11/0104BB2 
 
 
Im Auftrag 
Gez. Niehage 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
 
 
 
419 Ersatzbestimmung von Vertretern gemäß § 45 

Kommunalwahlgesetz (KWahlG) 
 
Herr Dr. Bertel Berendes, Freie Wähler, hat gemäß § 37 
KWahlG mit Ablauf des 12. Oktober 2011 auf seinen Sitz 
im Kreistag verzichtet.  
 
Nach § 45 KWahlG stelle ich hiermit fest, dass Herr Jürgen 
Hundertmark als Nachfolger für Herrn Dr. Berendes mit 
Wirkung vom 17. Oktober 2011 in den Kreistag des Kreises 
Lippe gewählt ist. 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe bei mir Einspruch erhoben werden. Der 
Einspruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären:  
 

Felix-Fechenbach-Str. 5 
32756 Detmold 
-Zimmer 498- 

 
Detmold, den 18. Oktober 2011 
 
Der Wahlleiter für die Wahl der Vertretung 
und des Landrats des Kreises Lippe 
In Vertretung 
 
 
Nolting 
Stellvertr. Wahlleiterin 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
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420 Wasserrechtliche Erlaubnis gemäß §§ 8-14 

Wasserhaushaltsgesetz für eine zeitlich be-
grenzte Grundwasserentnahme und Wieder-
einleitung im Zuge einer Wasserhaltung im 
Zusammenhang mit der Sanierung des 
Schmutzwassersammlers in der Ortslage Wül-
fer-Bexten der Stadt Bad Salzuflen 

 hier: Notwendigkeit einer Umweltverträglich-
keitsprüfung; Standortbezogene Vorprüfung 
des Einzelfalls nach dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung in Nordrhein-
Westfalen (UVPG NRW) vom 29.04.1992 (GV. 
NRW S. 175) in der z. Z. gültigen Fassung 

 
Die Stadt Bad Salzuflen, hat gemäß der §§ 8-14 des Ge-
setzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetz -WHG-) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in 
der z.Z. gültigen Fassung in Verbindung mit den § 24 des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deswassergesetz -LWG-) vom 25.06.1995 (GV NRW Seite 
926) in der z. Z. gültigen Fassung die wasserrechtliche Er-
laubnis für folgendes Vorhaben beantragt: 
 

Wasserrechtliche Erlaubnis zur zeitlich begrenzten 
Entnahme von Grundwasser im Zusammenhang mit 
der Kanalsanierung des Schmutzwassersammlers 
in der Ortslage Wülfer-Bexten (1. Bauabschnitt) in 
der Stadt Bad Salzuflen und Einleitung des geför-
derten Grundwassers in das Gewässer Bexterbach 

 
Die beantragte Erlaubnis umfasst die Förderung von 
Grundwasser zum Zwecke der Wasserhaltung während der 
Sanierung des Schmutzwassersammlers in der Ortslage 
Wülfer-Bexten. Dabei wird in Bauabschnitten von 50 m auf 
einem Gesamtabschnitt von 1,8 km das Grundwasser auf 
bis zu 0,5 m unter das Niveau des Rohrauflagers abge-
senkt. Eine Wasserhaltung wird notwendig, weil nach Vor-
untersuchungen die Grundwasserstände mit 0,4 bis 2,9 m 
unter Geländeoberkante angenommen werden. Die Ge-
samtbauzeit wird auf 3 bis 4 Monate veranschlagt, wobei 
eine Entnahmemenge von 7,5 l/s erwartet wird. Das im 
Rahmen der Wasserhaltung geförderte Grundwasser wird 
zeitgleich in den parallel verlaufenden Bexterbach eingelei-
tet. Durch geeignete Schutzvorkehrungen wird ein Sedi-
menteintrag in das Gewässer so weit wie möglich reduziert.  
 
Negative Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind 
durch die Maßnahme nicht zu erwarten.       
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben gemäß § 
3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94) in der z. Z. gülti-
gen Fassung – nach Anlage 1 Nr. 13.3.3 - einer standort-
bezogenen Vorprüfung des Einzelfalls unterzogen wurde. 
Nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund ü-
berschlägiger Prüfung sind erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Auf 
die Erstellung einer Umweltverträglichkeitsstudie wird da-
her verzichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diese Entscheidung wird gemäß § 3a UVPG hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.  
 
Detmold, den 25.10.2011 
 
Kreis Lippe  
Der Landrat 
Fachbereich 4 Umwelt 
Untere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
 
 
gez. Lockstedt 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
 
 
 
421 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung 
 
An  TRUONG, Nam Nhat, ist am 02.11.2011 unter dem Ak-
tenzeichen 2.3-048897 eine Ordnungsverfügung (Rück-
nahme einer Aufenthaltserlaubnis) erlassen worden. 
Die Ordnungsverfügung konnte nicht zugestellt werden, da 
der Betroffene unbekannt verzogen ist, oder seine Erreich-
barkeit nicht gegeben ist. 
 
Gem.  § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW (GV. 
NRW. 2006 S. 94) vom 01.02.2006 in der derzeit gültigen 
Fassung wird daher die Verfügung öffentlich zugestellt. Sie 
gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage dieser Bekanntma-
chung mehr als zwei Wochen vergangen sind. Mit der Zu-
stellung beginnt die Klagefrist, nach deren Ablauf Rechts-
mittel grundsätzlich nicht mehr möglich sind. 
 
Der Betroffene kann die Anordnung beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet 2.3- Ausländerangelegenheiten, Felix-
Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold, Zimmer 393 während 
der allg. Dienstzeiten einsehen oder in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 02.11.2011 
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
FG 2.3 Ausländerangelegenheiten 
Im Auftrag 
 
 
gez. Nölker 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
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422 Bekanntmachung der Entscheidung über die 

Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeits-
prüfung (standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - ) für 
die Errichtung und den Betrieb einer Verbren-
nungsmototanlage zur Erzeugung von Strom 
und Warmwasser mit Gaserzeugung (Biogas-
anlage) 

 
Bekanntmachung der Entscheidung über die Notwendigkeit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung (standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - ) für die Errich-
tung und den Betrieb einer Verbrennungsmototanlage zur 
Erzeugung von Strom und Warmwasser… mit Gaserzeu-
gung (Biogasanlage) in 32816 Schieder-Schwalenberg, 
Gemarkung Ruensiek, Flur 1, Flurstück 8. 
 
Immissionsschutz 
Die Firma Biogas Lothe GmbH & Co. KG, 32816 Schieder-
Schwalenberg, Steinheimer Straße 8, beantragt die Ge-
nehmigung gemäß §§ 4/19 des Bundes- Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und den Be-
trieb einer Verbrennungsmotoranlage mit Gaserzeugung 
für den Einsatz von Biogas (Biogasanlage) mit einer elekt-
rischen Leistung von 500 KW an dem Standort in 32816 
Schieder-Schwalenberg, Gemarkung Ruensiek, Flur 1, 
Flurstück 8. 
 
Die Verbrennungsmotoranlage ist in der Anlage 1 (Liste der 
UVP- pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der Nr. 1.3.2 
Spalte 2 als Anlage genannt, für die im Rahmen einer 
standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c 
Abs. 1 Satz 2 des UVPG zu prüfen ist, ob nach den in der 
Anlage 2 Nr. 2 UVPG aufgeführten Schutzkriterien erhebli-
che nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die 
nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Berücksich-
tigung der Stellungnahmen der im Genehmigungsverfahren 
beteiligten Träger öffentlicher Belange wurde festgestellt 
und entschieden, dass die Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen nach den in der Anlage 2 
des UVPG genannten Schutzkriterien zum Standort des 
Vorhabens nicht zu erwarten sind. Die Feststellung ist 
selbstständig nicht anfechtbar. 
 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a des UVPG der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben. 
 
Detmold, den 02.11.2011 
 
Kreisverwaltung Lippe 
Der Landrat 
Fachgebiet 4.3  
(Wasser-, Abfallwirtschaft, Immissions- und Bodenschutz) 
32756 Detmold, Felix-Fechenbach Straße 5. 
Az.: 766.0009/11/0104BAA2 
 
 
Im Auftrag 
Gez. Niehage 
 
 
 
 

 

Stadt Bad Salzuflen 
 
423 Ausübung des Schiedsamtes in der Stadt Bad 

Salzuflen 
 
Ausübung des Schiedsamtes in der Stadt Bad Salzuflen 
Wahl der Schiedsperson und der stellvertretenden 
Schiedsperson gemäß § 3 des Gesetzes über das Schied-
samt in den Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Schiedsamtsgesetz – SchAG NRW) 
 
Die laufende Amtsperiode der Schiedsperson und der stell-
vertretenden Schiedsperson endet im März 2012. Nach 
den Vorschriften des  Gesetzes über das Schiedsamt in 
den Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen (Schied-
samtsgesetz – SchAG NRW) soll bekannt gemacht wer-
den, dass sich interessierte Personen um das Amt bewer-
ben können. 
 
Die Schiedsperson und die stellvertretende Schiedsperson 
werden vom Rat der Stadt Bad Salzuflen für fünf Jahre ge-
wählt.  
 
Bei der Ausübung des Schiedsamtes handelt es sich um 
eine ehrenamtliche Tätigkeit. 
 
Die Schiedsperson führt das Schlichtungsverfahren in bür-
gerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen durch. 
Für das Schlichtungsverfahren wird in der Regel eine Ge-
bühr von 10,00 € erhoben; kommt ein Vergleich zustande, 
so beträgt die Gebühr 25,00 €. Die Gebühren fließen zu 
gleichen Teilen der Schiedsperson und der Stadt Bad 
Salzuflen zu. 
 
Die Voraussetzungen für die Eignung für das Schiedsamt 
sind in § 2 Schiedsamtsgesetz wie folgt geregelt: 
 

(1) Die Schiedsperson muss nach ihrer Persönlichkeit 
und ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein. 

(2) Schiedsperson kann nicht sein, wer 
1. die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 

nicht besitzt; 
2. unter Betreuung steht. 
(3) Schiedsperson soll nicht sein, wer 
1. das 30. Lebensjahr nicht vollendet hat; 
2. in dem Schiedsamtsbezirk nicht seinen Wohnsitz 

hat; 
3. durch sonstige, nicht unter § 2 Abs. 2 Nr. 2 

Schiedsamtsgesetz – SchaG NRW fallende ge-
richtliche Anordnungen in der Verfügung über sein 
Vermögen beschränkt ist. 

(4) Zur Schiedsperson soll nicht gewählt oder wieder-
gewählt werden, wer das 70. Lebensjahr vollendet 
hat. 
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Interessierte Personen werden gebeten, ihre schriftliche 
Bewerbung unter Beifügung eines Lebenslaufes und eines 
Führungszeugnisses bis zum 07.12.2011 an die Stadt Bad 
Salzuflen, Der Bürgermeister, Fachdienst Ordnungswesen, 
32102 Bad Salzuflen, zu richten. 
Außerdem sollten die Bewerber kurz schildern, welche Er-
fahrungen für die Ausübung des Schiedsamtes eingebracht 
werden. 
 
Bad Salzuflen, den 19.10.2011 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Dr. Honsdorf 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
 
 
 
424 6. (vereinfachte) Änderung des Bebauungs-

planes Nr. 0204 „Lehmkuhle/Paulinenstraße“, 
Ortsteil Schötmar 

 - Behandlung der vorgebrachten Stellung-
nahmen 

 - Satzungsbeschluss und Inkrafttreten 
 
Beschluss des Rates der Stadt Bad Salzuflen vom 
12.10.2011 

 
1. Behandlung der vorgebrachten Stellungnahmen:  

Über die während der Behörden- und Öffentlichkeits-
beteiligung zum Entwurf der 6. (vereinf.) Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 0204 „Lehmkuhle / Pauli-
nenstraße“, Ortsteil Schötmar vorgebrachten Stel-
lungnahmen wird gemäß den in der Anlage enthalte-
nen Beschlussvorschlägen entschieden. 

 
2. Satzungsbeschluss:  

Die 6. (vereinf.) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
0204 „Lehmkuhle / Paulinenstraße“, Ortsteil Schöt-
mar, in der Fassung vom 12.09.2011 wird gemäß §§ 
2 und 10 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit 
§ 13 BauGB und der §§ 7 und 41 Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) als Sat-
zung beschlossen. Die zugehörige Begründung in der 
Fassung vom 12.09.2011 wird ebenfalls beschlossen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
Gemäß § 10 Abs. 3 S. 1 BauGB wird der vorstehende Sat-
zungsbeschluss hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Lage und Umfang der 6. (vereinfachten) Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 0204  
„Lehmkuhle/Paulinenstraße“, Ortsteil Schötmar sind aus 
dem in dieser Bekanntmachung abgedruckten Planaus-
schnitt ersichtlich. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 6. (vereinfachte) Ände-
rung des Bebauungsplanes  
Nr. 0204  „Lehmkuhle/Paulinenstraße“, Ortsteil Schötmar in 
Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die 6. (vereinfachte) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
0204 „Lehmkuhle/Paulinenstraße“, Ortsteil Schötmar wird 
mit der Begründung gemäß § 10 Abs. 3 S. 2 BauGB im 
Fachdienst Stadtplanung und Umwelt im Rathaus der 
Stadt Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 19, 6. O-
bergeschoss, Zimmer 6.2, während der allgemeinen 
Dienststunden auf Dauer zu jedermanns Einsicht bereit-
gehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft ge-
geben. 
 
Hinweise 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 

BauGB 
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,  

 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt Bad Salzuflen geltend ge-
macht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist darzulegen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB 
beachtlich sind.  
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach erlö-
schen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 
42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die Vermögensnachteile einge-
treten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fällig-
keit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Entschädigung schriftlich bei der Stadt Bad Salzuflen 
beantragt. 

 
3. Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW kann die Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung gegen eine Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,  

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Bad Salzuflen vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Stadt Bad Salzuflen, den 24.10.2011 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Honsdorf 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
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425 126. Änderung des Flächennutzungsplanes 

(FNP) der Stadt Bad Salzuflen; Bereich „Bu-
schort“, Ortsteil Biemsen-Ahmsen 

 - Änderung Geltungsbereich 
 - Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung  
 - Beschluss der öffentlichen Auslegung 
 
Beschluss des Planungs- und Stadtentwicklungsaus-

schusses vom 19.10.2011 
 

Änderung Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich der 126. Änderung des Flächennut-
zungsplanes wird geringfügig vergrößert. Für die genaue 
Abgrenzung sind die Grenzen in der Planzeichnung ver-
bindlich.  
 
Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung 
Die während der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behören und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange werden zur Kenntnis 
genommen. Deren Berücksichtigung bzw. Aufnahme in den 
Entwurf der Flächennutzungsplanänderung gemäß der 
durchgeführten Abwägung wird zugestimmt.  
 
Beschluss der öffentlichen Auslegung 
Für den Entwurf der 126. Flächennutzungsplanänderung 
mit der zugehörigen Begründung einschließlich Umweltbe-
richt in  der Fassung vom 23.09.2011 wird die öffentliche 
Auslegung gemäß § 34 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen.   
 
Die öffentliche Auslegung wird in der Zeit vom  
 
21.11.2011 bis 21.12.2011 
 
während der Öff-
nungszeiten 
 

 

 
Montag bis Mittwoch 

08.00 - 16.00 Uhr 

Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoß (Flur), durchgeführt. 
 
Der Planentwurf mit der Begründung, sowie die bereits vor-
liegenden, nach Einschätzung der Stadt Bad Salzuflen we-
sentlichen, umweltbezogenen Stellungnahmen liegen zu 
jedermanns Einsicht für die Dauer eines Monats öffentlich 
aus. 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der vorgenannten Auslegungsstelle schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht werden. 
Zusätzlich kann der Flächennutzungsplan unter  
www.bad-salzuflen.de/go/bauleitplanung  
im Internet eingesehen werden.  
Auch dort kann eine Stellungnahme abgegeben werden. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan un-
berücksichtigt bleiben. 
 
Es sind u.a. umweltbezogene Informationen zu den Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser, Tiere 
und Klima verfügbar. Außerdem liegt eine Artenschutz-
rechtliche Prüfung vor.  

 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. 
 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 28.10.2011 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
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426 Bebauungsplan Nr. 0310 „Buschort“, Ortsteil 

Biemsen-Ahmsen 
 - Änderung des Geltungsbereiches 
 - Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung 
 - Beschluss der öffentlichen Auslegung 
 
Beschluss des Planungs- und Stadtentwicklungsaus-

schusses vom 19.10.2011 
 

Änderung des Geltungsbereiches 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 0310 „Bu-
schort“ wird in zwei Teilflächen verändert. Für die genaue 
Abgrenzung sind die Grenzen in der Planzeichnung ver-
bindlich.  
 
Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung 
Die während der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange werden zur Kenntnis 
genommen. Deren Berücksichtigung bzw. Aufnahme in den 
Bebauungsplanentwurf gemäß der durchgeführten Abwä-
gung wird zugestimmt.  
 
Beschluss der öffentlichen Auslegung  
Für den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 0310 „Bu-
schort“, Ortsteil Biemsen-Ahmsen mit der zugehörigen Be-
gründung einschließlich Umweltbericht in der Fassung vom 
23.09.2011 wird die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 
2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.   
 
Die öffentliche Auslegung wird in der Zeit vom  
 
21.11.2011 bis 21.12.2011 
 
während der Öff-
nungszeiten 
 

 

Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoß (Flur), durchgeführt. 
 
Der Planentwurf mit der Begründung, sowie die bereits vor-
liegenden, nach Einschätzung der Stadt Bad Salzuflen we-
sentlichen, umweltbezogenen Stellungnahmen liegen zu 
jedermanns Einsicht für die Dauer eines Monats öffentlich 
aus. 
Es sind umweltbezogene Informationen zu den Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Bo-
den, Wasser, Klima, Landschaft und Kultur verfügbar. Au-
ßerdem liegt  eine artenschutzrechtliche Prüfung vor.   
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der vorgenannten Auslegungsstelle schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht werden. Zusätzlich kann der Bebau-
ungsplanentwurf unter www.bad-
salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet eingesehen 
werden. Auch dort kann eine Stellungnahme abgegeben 
werden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
 
 

 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 28.10.2011 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
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427 Bebauungsplan Nr. 0719 A/I „Gewerbegebiet 

Leopoldshöher Straße, Teilbeich A“, Ortsteil 
Lockhausen 

 - Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung 
 - Beschluss der öffentlichen Auslegung 
 
Beschluss des Planungs- und Stadtentwicklungsaus-

schusses vom 19.10.2011 
 

Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung 
Die während der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange werden zur Kenntnis 
genommen. Deren Berücksichtigung bzw. Aufnahme in den 
Bebauungsplanentwurf gemäß der durchgeführten Abwä-
gung wird zugestimmt.  
 
Beschluss der öffentlichen Auslegung  
Für den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 0719 A/I „Ge-
werbegebiet Leopoldshöher Straße, Teilbereich A“, Ortsteil 
Lockhausen mit der zugehörigen Begründung einschließ-
lich Umweltbericht in der Fassung vom 04.10.2011 wird die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen.   
 
Die öffentliche Auslegung wird in der Zeit vom  
 
21.11.2011 bis 21.12.2011 
 
während der Öff-
nungszeiten 
 

 

Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoß (Flur), durchgeführt. 
 
Der Planentwurf mit der Begründung, sowie die bereits vor-
liegenden, nach Einschätzung der Stadt Bad Salzuflen we-
sentlichen, umweltbezogenen Stellungnahmen liegen zu 
jedermanns Einsicht für die Dauer eines Monats öffentlich 
aus. 
Es sind umweltbezogene Informationen zu den Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Bo-
den, Wasser, Klima, Landschaft und Kultur verfügbar. Au-
ßerdem liegen Verkehrsgutachten, zwei Lärmgutachten 
(Gewerbe und Verkehrslärm) sowie ein artenschutzrechtli-
cher Fachbeitrag vor.   
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der vorgenannten Auslegungsstelle schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht werden. Zusätzlich kann der Bebau-
ungsplanentwurf unter www.bad-
salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet eingesehen 
werden. Auch dort kann eine Stellungnahme abgegeben 
werden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
 
 
 
 
 

 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 28.10.2011 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
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Stadt Blomberg 
 
428 Satzung zur 2. Änderung der Hundesteuersat-

zung der Stadt Blomberg vom 26.06.2001 vom 
20.10.2011 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), in 
der z. Zt. gültigen Fassung und der §§ 3 und 20 Abs. 2 
Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW S. 712/SGV NRW 610), in der z. Zt. gültigen Fas-
sung, hat der Rat der Stadt Blomberg in seiner Sitzung am 
05. Oktober 2011 folgende Satzung zur 2. Änderung der 
Hundesteuersatzung vom 26.06.2001 beschlossen: 
 
I. 
 
§ 2 Steuermaßstab und Steuersatz erhält folgende Fas-
sung: 
 
(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehal-
ter oder mehreren Personen gemeinsam 

 
a) nur ein Hund gehalten wird 36,96 Euro 
b) zwei Hunde gehalten werden 75,00 Euro je Hund; 
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden 
 150,00 Euro  je Hund; 
d) ein gefährlicher Hund im Sinne des Abs. 2 gehalten 
wird 408,00 Euro; 

e) zwei oder mehr gefährliche Hunde im Sinne des Abs. 2 
gehalten werden 808,00 Euro je Hund. 

 
Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, 
werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht 
berücksichtigt; Hunde, für die eine Steuerermäßigung 
nach § 4 gewährt wird, werden mitgezählt. 

 
(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 1 Buchstabe d 
und e sind 

 
a) Hunde nach § 3 Abs. 2 des Landeshundegesetzes 
 der Rassen 
 Pittbull Terrier 
 American Staffordshire Terrier 
 Staffordshire Bullterrier 
 Bullterrier 
 sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit 
 anderen Hunden, 
 
b) Entfällt 
 
c) Hunde (die im Einzelfall gefährlich sind), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• die entgegen § 2 Abs. 3 des Landeshundegesetzes mit 
dem Ziel einer gesteigerten Aggressivität ausgebildet, 
gezüchtet oder gekreuzt worden sind, 

• mit denen eine Ausbildung zum Nachteil des Men-
schen, zum Schutzhund oder auf Zivilschärfe begonnen 
oder abgeschlossen worden ist, 

• die einen Menschen gebissen haben, sofern dies nicht 
zur Verteidigung anlässlich einer strafbaren Handlung 
geschah, 

• die einen Menschen in Gefahr drohender Weise ange-
sprungen haben, 

• die einen anderen Hund durch Biss verletzt haben, oh-
ne selbst angegriffen worden zu sein, oder die einen 
anderen Hund trotz dessen erkennbarer artüblicher Un-
terwerfungsgestik gebissen haben, 

• die gezeigt haben, dass sie unkontrolliert Wild, Vieh, 
Katzen oder andere Tiere hetzen, beißen oder reißen. 

 
(3) Für Hunde im Sinne des § 2 Abs. 1 Buchstabe d) und 
e) wird der Steuersatz auf den normalen Steuersatz re-
duziert (Buchstabe a bis c), wenn der Hund einen be-
standenen Wesenstest, der nach spätestens zwei Jah-
ren zu wiederholen ist, nach den Bestimmungen des 
Landeshundegesetzes über seine Ungefährlichkeit 
ausweist. Auf die Bestimmungen des Landeshundege-
setzes bezüglich der persönlichen Voraussetzungen 
des Hundehalters wird besonders hingewiesen. 

 
II. 

 
§ 4 Abs. 3 Allgemeine Steuerermäßigung erhält folgen-
de Fassung: 
 
(4) Für Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 – 
40 SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung (§§ 41 – 46 SGB XII) oder Arbeitslo-
sengeld  II (§§ 19 – 27 SGB II) erhalten sowie für ein-
kommensmäßig gleichstehenden Personen, wird die 
Steuer auf Antrag um die Hälfte des Steuersatzes nach 
§ 2 ermäßigt. 

 
III. 
 

§ 11 Inkrafttreten 
 
Die vorstehende 2. Satzung zur Änderung der Hundesteu-
ersatzung der Stadt Blomberg tritt am 01. Januar 2012 in 
Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung zur 2. Änderung der Hundesteu-
ersatzung der Stadt Blomberg wird hiermit öffentlich be-
kanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

 
d) der Form oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 20.10.2011 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
 
 
 
429 Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt 

Blomberg zur Kastrationspflicht von Katzen 
vom 25. Oktober 2011 

 
Aufgrund der §§ 27 und 31 des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden -
Ordnungsbehördengesetz (OBG) - vom 13. Mai 1980 (GV 
NRW S. 528) in der zurzeit gültigen Fassung wird von der 
Stadt Blomberg als örtliche Ordnungsbehörde gemäß 
Ratsbeschluss vom 5. Oktober 2011 die folgende Ord-
nungsbehördliche Verordnung zur Kastrationspflicht von 
Katzen im Gebiet der Stadt Blomberg erlassen: 
 
§ 1 
Kastrationspflicht 
 
(1) Katzenhalter/innen, die ihrer Katze Zugang ins Freie 
gewähren, haben diese zuvor von einem Tierarzt kastrieren 
und mittels Tätowierung oder Mikrochip dementsprechend 
kennzeichnen zu lassen. Dies gilt nicht für weniger als fünf 
Monate alte Katzen. Als Katzenhalter/in im vorstehenden 
Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen regelmäßig Futter 
zur Verfügung stellt. 
 
(2) Für die Zucht von Rassekatzen können auf Antrag Aus-
nahmen von der Kastrationspflicht gem. Abs. 1 zugelassen 
werden, sofern eine Kontrolle und Versorgung der Nach-
zucht glaubhaft dargelegt wird. 
 
§ 2 
Ordnungswidrigkeit 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
die Verhaltenspflicht gem. § 1 dieser Verordnung verletzt. 
 
(2) Verstöße gegen diese Verordnung können mit einer 
Geldbuße nach den Bestimmungen des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602) in der zurzeit geltenden Fassung geahndet 
werden.  
 
 
 
 

 
§ 3 
Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntma-
chung im Kreisblatt (Amtsblatt des Kreises Lippe und sei-
ner Städte und Gemeinden) in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Es wird gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Ver-
ordnung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder    ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt, 

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensfehler ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 25. Oktober 2011 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
 
 
 
430 Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 

der Stadt Blomberg mit Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2012 

 
Es wird hiermit bekannt gemacht, dass der Entwurf der  
Haushaltssatzung der Stadt Blomberg für das Haushalts-
jahr 2012 gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666) in der 
zurzeit geltenden Fassung ab dem 11. November 2011 
während des Beratungsverfahrens im Rat in der Kämmerei 
der Stadtverwaltung Blomberg, Zimmer Nr. 13, Am Martini-
turm 1, 32825 Blomberg im Rahmen der Dienstzeiten zur 
Einsichtnahme öffentlich ausliegt. 
 
Einwohner oder Abgabepflichtige können gegen den Ent-
wurf der Haushaltssatzung der Stadt Blomberg mit Anlagen 
für das Haushaltsjahr  2012 innerhalb einer Frist von vier-
zehn Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung 
Blomberg, Kämmerei, Am Martiniturm 1, 32825 Blomberg, 
erheben. Über die Einwendungen entscheidet der Rat der 
Stadt Blomberg in öffentlicher Sitzung. 
 
Blomberg, den 27.10.2011 
Stadt Blomberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Geise 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
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Stadt Detmold 
 
431 Auflassung von Grabstätten auf den Friedhö-

fen der Stadt Detmold 
 
1) Grabstätten mit abgelaufener Nutzungszeit: 
 
Alter Friedhof Blomberger Straße 
Abt. B, Nr. 58/59 Amalie + Friedrich Boberg und 
 Helene + Friedrich Hupp 
Abt. C, Nr. 92 A-D Gudrun Heiter 
Abt. F, Nr. 311 Bertha + Julius Müller 
Abt. F, Nr. 1058 / 1059 Auguste, Simon + Paul Brinkmann 
 
Landfriedhof 
Abt. C, Nr. 8 B Bertha Schramm + Paul Fuchs 
 
Waldfriedhof Kupferberg 
Abt. B, Nr. 226 A-B Marianne + Werner Genuit 
Abt. B, Nr. 233 A-B Clara Holze 
Abt. D, Nr. 182 A-B Elisabeth + Rudolf Weiske 
 
Sofern nicht ein dazu Berechtigter bis zum 30.11.2011 den 
Antrag auf Verlängerung der Nutzungszeit bei der Fried-
hofsverwaltung der Stadt Detmold, Georgstraße 10, 32756 
Detmold stellt, werden die Grabstätten von Amts wegen 
abgeräumt und eingeebnet.  
 
2) Ungepflegte Grabstätten: 
 
Alter Friedhof Blomberger Straße 
Abt. B, Nr. 173 / 174 Martha Meier 
 
Friedhof Spork-Eichholz 
Abt. A, Feld 3, Nr. 4  Walter Klocke 
 
Friedhof Berlebeck 
Abt. B, Nr. 202 A-B Martha + Heinrich Stührenberg 
 
Friedhof Pivitsheide VL 
Abt. D, Feld 1, Nr. 16 Giesela Bormke 
 
Waldfriedhof Kupferberg 
Abt. D, Nr. 278 Marie + Karl Schierenberg 
 
Friedhof Jerxen-Orbke 
Abt. B, Nr. 144 a-b Adelina Dobrunz + Emilie Bartsch 
 
Sofern diese Grabstätten nicht bis zum 30.11.2011 in ord-
nungsgemäßen Zustand gebracht sind, werden die Nut-
zungsrechte entzogen und die Gräber zu Lasten der Pfle-
geverpflichteten eingeebnet. 
 
Die auf den Grabstätten befindlichen Grabsteine, Grab-
schmuck und sonstiges Grabzubehör müssen bis zum 
30.11.2011 abgeräumt sein, andernfalls gehen diese Ge-
genstände entschädigungslos in das Eigentum der Stadt 
Detmold über. 
 
Detmold, 20.10.2011 
 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
 
 

 

Gemeinde Extertal 
 
432 Bebauungsplan Nr. 02/14 der Gemeinde Exter-

tal, OT Asmissen, für das Gebiet „Kreuzweg - 
Extertalstraße“ / 41. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Extertal im Pa-
rallelverfahren; Öffentliche Bekanntmachung 
des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
21.07.2011 den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan Nr. 
02/14  der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das Ge-
biet „Kreuzweg - Extertalstraße“, aufzustellen und im Paral-
lelverfahren den Flächennutzungsplan für die Gemeinde 
Extertal (41. Änderung) zu ändern.  
 
Mit dem Bebauungsplan soll eine Fläche entwickelt wer-
den, die sich westlich der Extertalstraße im Bereich Kreuz-
weg befindet und an das Siedlungsgebiet „Ortskern Linder-
bruch“ angrenzt. 
 
Die räumlichen Geltungsbereiche des Bebauungsplanes 
Nr. 02/14 der Gemeinde Extertal, OT  ,Bösingfeld, für das 
Gebiet „Kreuzweg - Extertalstraße“, und der 41. Änderung 
des Flächennutzungsplanes für die Gemeinde Extertal ge-
hen aus der beigefügten kartografischen Abbildung hervor, 
die Bestandteil der öffentlichen Bekanntmachung ist. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird 
derzeitig zum überwiegenden Teil dem Außenbereich ge-
mäß § 35 BauGB zugeordnet. Zielsetzung des Bebau-
ungsplanes ist die bauplanungsrechtliche Absicherung der 
Erweiterung der Betriebsflächen eines am Standort seit un-
vordenklicher Zeit befindlichen Autohändlers.   
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 02/14 der Gemeinde Extertal, 
OT Asmissen, für das Gebiet „Kreuzweg - Extertalstraße“, 
soll ein „sonstiges Sondergebiet“  (§ 11 Abs. 2 BauNVO) 
mit der Zweckbestimmung „Autopark“ festgesetzt bzw. mit 
der 41. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Extertal ein „sonstiges Sondergebiet“ (§ 11 Abs. 2 
BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Autopark“ dargestellt 
werden. 
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB öffentlich bekanntgemacht. 
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Der Bürgermeister 
FB II.1 / Da 
 
Extertal, 25. Oktober 2011 
 
 
gez. 
(Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2011 
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433 Bebauungsplan Nr. 02/14 der Gemeinde Exter-

tal, OT Asmissen, für das Gebiet „Kreuzweg - 
Extertalstraße“ / 41. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Extertal im Pa-
rallelverfahren; Frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
21.07.2011 den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan Nr. 
02/14  der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das Ge-
biet „Kreuzweg - Extertalstraße“, aufzustellen und im Paral-
lelverfahren den Flächennutzungsplan für die Gemeinde 
Extertal (41. Änderung) zu ändern.  
 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat den Bürgermeister in 
seiner Sitzung am 06.10.2011 beauftragt, für die o. g. Bau-
leitplanverfahren das Verfahren der frühzeitigen  Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchzu-
führen. 
 
Mit dem Bebauungsplan soll eine Fläche entwickelt wer-
den, die sich westlich der Extertalstraße im Bereich Kreuz-
weg befindet und an das Siedlungsgebiet „Ortskern Linder-
bruch“ angrenzt. 
 
Die räumlichen Geltungsbereiche des Bebauungsplanes 
Nr. 02/14 der Gemeinde Extertal, OT ,Bösingfeld, für das 
Gebiet „Kreuzweg - Extertalstraße“, und der 41. Änderung 
des Flächennutzungsplanes für die Gemeinde Extertal ge-
hen aus der beigefügten kartografischen Abbildung hervor, 
die Bestandteil der öffentlichen Bekanntmachung ist. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird 
derzeitig zum überwiegenden Teil dem Außenbereich ge-
mäß § 35 BauGB zugeordnet. Zielsetzung des Bebau-
ungsplanes ist die bauplanungsrechtliche Absicherung der 
Erweiterung der Betriebsflächen eines am Standort seit un-
vordenklicher Zeit befindlichen Autohändlers. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 02/14 der Gemeinde Extertal, 
OT Asmissen, für das Gebiet „Kreuzweg - Extertalstraße“, 
soll ein „sonstiges Sondergebiet“ (§ 11 Abs. 2 BauNVO) mit 
der Zweckbestimmung „Autopark“ festgesetzt bzw. mit der 
41. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Extertal ein „sonstiges Sondergebiet“ (§ 11 Abs. 2 BauN-
VO) mit der Zweckbestimmung „Autopark“ dargestellt wer-
den. 
 
Der Entwurf  des Bebauungsplanes Nr. 02/14  der Ge-
meinde Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet „Kreuzweg - 
Extertalstraße“, und der 41. Änderung des Flächennut-
zungsplanes im Parallelverfahren, jeweils bestehend aus 
der Planzeichnung und der der Planzeichnung  beizufü-
genden Begründung und dem Umweltbericht, liegen  in der 
Zeit vom  
 

21.11. 2011 bis einschließlich 23.12. 2011 
 
im Rathaus drei der Gemeinde Extertal,  
Fachbereich „Planen und Bauen“, Mittelstraße 36, 
32699 Extertal, 2. Obergeschoss, Raum 13, zu folgen-
den Zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
 
 
 
 
 

 
Montag, Dienstag, Mittwoch  
07:30 Uhr – 12:30 Uhr und 13:30 Uhr - 16:00 Uhr 
Donnerstag    
07:30 Uhr - 12:30 Uhr und 13:30 Uhr - 17:00 Uhr 
 
Freitag     
07:30 Uhr - 12:00 Uhr 
 
Während der o. g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
02/14  der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das Ge-
biet „Kreuzweg - Extertalstraße“, und der 41. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Extertal im Parallel-
verfahren, schriftlich abgegeben oder zur Niederschrift vor-
getragen werden.  
 
Der Auslegungsort ist nicht barrierefrei zu erreichen. Ggf. 
wird eine Einsichtnahme in die Planunterlagen in einem 
anderen Dienstzimmer ermöglicht. Hierzu wird um Vor-
sprache im Bürgerbüro oder jedem anderen Dienstzimmer 
gebeten. 
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Der Bürgermeister 
FB II.1 / Da 
 
Extertal, 25.10. 2011 
 
 
gez. 
(Hoppenberg) 
Bürgermeister 
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434 Bebauungsplan Nr. 03/14 der Gemeinde Exter-

tal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Raiffeisen-
markt“; Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gemäß § 13a BauGB; Satzungsbeschluss und 
Inkrafttreten 

 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
06. September 2011 gemäß §§ 7 und 41 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) – in 
der zurzeit gültigen Fassung – in Verbindung mit § 10 Bau-
gesetzbuch (BauGB) – in der zurzeit gültigen Fassung – 
den Bebauungsplan Nr. 03/14 der Gemeinde Extertal, OT 
Bösingfeld, für das Gebiet „Raiffeisenmarkt“, als Satzung 
beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 03/14 der Gemeinde Extertal, OT 
Bösingfeld, für das Gebiet „Raiffeisenmarkt“, wurde als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung gemäß den Form- und 
Verfahrensvorschriften des § 13a BauGB aufgestellt. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 03/14 der Gemeinde Extertal, OT 
Bösingfeld, für das Gebiet „Raiffeisenmarkt“, besteht aus 
der Planurkunde, d. h., der Planzeichnung und den textli-
chen Festsetzungen. Dem Bebauungsplan ist eine Be-
gründung beigefügt. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 03/14 der Gemeinde Extertal, 
OT Bösingfeld, für das Gebiet „Raiffeisenmarkt“, wird für 
den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
das Planungsrecht für ein Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 3 
BauNVO („Großflächiger Einzelhandel – hier: Landwirt-
schaftlicher Fachmarkt“) geschaffen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
03/14 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Ge-
biet „Raiffeisenmarkt“, geht aus der kartografischen Über-
sicht hervor, die Bestandteil dieser öffentlichen Bekannt-
machung ist. 
 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 03/14 der Ge-
meinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Raiffei-
senmarkt“, wird als Ersatzbekanntmachung bekannt ge-
macht, in dem der Beschluss über die Satzung bekannt 
gemacht und eine Einsichtnahme der beschlossenen Sat-
zung gewährleistet wird. 
 
Mit der Inkraftsetzung des Bebauungsplanes Nr. 03/14 der 
Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Raiffei-
senmarkt“, gilt der Flächennutzungsplan als angepasst. Die 
Anpassung des Flächennutzungsplanes ergibt sich aus 
den Form- und Verfahrensvorschriften des § 13a des Bau-
gesetzbuches. 
 
Mit dem Vollzug dieser öffentlichen Bekanntmachung wird 
der Bebauungsplan Nr. 03/14 der Gemeinde Extertal, OT 
Bösingfeld, für das Gebiet „Raiffeisenmarkt“, rechtsverbind-
lich. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 03/14 der Gemeinde Extertal, OT 
Bösingfeld, für das Gebiet „Raiffeisenmarkt“, liegt ab dem 
Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung einschließlich 
der Begründung bei der Gemeinde Extertal, Fachbereich II 
– Planen und Bauen -, Mittelstraße 36, 32699 Extertal, 
während der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns 
Einsichtnahme öffentlich aus. Jedermann kann Auskunft 
über den Inhalt des Bebauungsplanes verlangen. 
 
 

 
Hinweise: 
 
1. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 
214 Abs. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften unbeachtlich ist, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 
 
Mängel in der Abwägung sind gemäß § 215 Abs. 1 bis 4 
des Baugesetzbuches ebenfalls unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend gemacht wor-
den sind. 
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Bau-
gesetzbuches über Entschädigungen von durch die Inkraft-
setzung des Bebauungsplanes Nr. 03/14 der Gemeinde 
Extertal, OT Bösingfeld, für das Gebiet „Raiffeisenmarkt“, 
eingetretenen Vermögensnachteile sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen. 
 
2. 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) im Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan Nr. 
03/14 der Gemeinde Extertal, OT Bösingfeld, für das Ge-
biet „Raiffeisenmarkt“, kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht ord-
nungsgemäß durchgeführt, 

b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d. der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der Ge-
meinde Extertal vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache benannt, die den 
Mangel ergibt. 

 
Gemeinde Extertal 
Der Bürgermeister 
FB II.1/Da 
 
Extertal, 26. Oktober 2011 
 
 
gez. 
(Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
435 Benutzungsordnung und Gebührentarif für die 

Stadtbücherei Julie Hirschfeld vom 26.10.2011 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023) und der 
§§ 2, 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NW 
S. 712/SGV NW 610) in der jeweils gültigen Fassung hat 
der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner Sitzung am 
20.10.2011 folgende Satzung mit Gebührentarif beschlos-
sen:  
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die „Stadtbücherei Julie Hirschfeld“ ist eine öffentliche 

Einrichtung der Stadt Horn-Bad Meinberg. Sie dient 
der allgemeinen Bildung, der Aus- und Fortbildung, 
der Information und der Freizeitgestaltung. 

 
(2) Die Benutzung der Stadtbücherei ist allen Personen 

gestattet und richtet sich nach den Bestimmungen 
des öffentlichen Rechts. 

 
(3) Die Ausleihe ist kostenlos. Gebühren für die einmalige 

Ausstellung eines Benutzerausweises, für besondere 
Leistungen sowie für Verstöße gegen diese Benut-
zungsordnung werden nach dem geltenden Gebüh-
rentarif erhoben, der sich aus der Anlage zu dieser 
Benutzungsordnung ergibt. 

 
(4) Die Stadtbücherei kann für die Benutzung einzelner 

Teileinrichtungen besondere Bestimmungen vorse-
hen. 
 

§ 2 
Anmeldung 

 
(1) Der Benutzer / die Benutzerin meldet sich persönlich 

unter Vorlage seines / ihres gültigen Personalauswei-
ses oder Reisepasses an. Kinder und Jugendliche, 
die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
bedürfen der schriftlichen Erlaubnis ihrer Eltern oder 
Erziehungsberechtigten. 
Die Stadtbücherei erfasst und speichert die für die 
Ausleihe notwendigen, personenbezogenen Daten 
und nutzt sie für ihre Zwecke. Für diese Datenverwal-
tung gelten die Bestimmungen des Datenschutzge-
setzes NRW. 

 
(2) Mit der Anmeldung erkennt der Benutzer/die Benutze-

rin bzw. sein/ihr gesetzlicher Vertreter die Bestim-
mungen der Benutzungsordnung in der jeweils gel-
tenden Fassung an.  

 
(3) Juristische Personen können die Stadtbücherei im 

Rahmen der Satzung durch von ihnen schriftlich be-
vollmächtigte Personen benutzen. 

 
(4) Jeder Benutzer/jede Benutzerin erhält einen gebüh-

renpflichtigen Benutzerausweis, der nicht übertragbar 
ist und Eigentum der Stadtbücherei bleibt. Sein Ver-
lust ist der Stadtbücherei unverzüglich anzuzeigen. 
 

 
(5) Wohnungswechsel und Namensänderungen sind un-

ter Vorlage des Personalausweises der Stadtbücherei 
umgehend mitzuteilen. 

 
(6) Der Benutzerausweis ist zurückzugeben, wenn die 

Voraussetzungen für die Benutzung nicht mehr gege-
ben sind oder die Stadtbücherei es verlangt. Eine Er-
stattung der Gebühren erfolgt nicht.  
 

§ 3 
Entleihen – Verlängern - Vormerken 

 
(1) Bei jeder Entleihung und Rückgabe von Medienein-

heiten (z.B. Bücher, Zeitschriften, audiovisuelle Me-
dien, interaktive Medien) ist der Benutzerausweis vor-
zulegen. Entleihungen ohne Vorlage des Benutzer-
ausweises sind nicht möglich. Das Entleihen von Me-
dien ist unentgeltlich. Die Leihfrist beträgt 4 Wochen. 
In begründeten Fällen kann die Leihfrist verkürzt wer-
den. Die entliehenen Medien sind fristgerecht unauf-
gefordert zurückzugeben. 

 
(2) Die Weitergabe der entliehenen Medien an Dritte ist 

unzulässig. 
 

(3) Der Präsenzbestand (Lexika, Nachschlagewerke) und 
die jeweils neueste Nummer der Zeitschriften werden 
nicht ausgeliehen. 

 
(4) Die Leihfrist kann vor Ablauf auf Antrag verlängert 

werden. Mehr als 3 Verlängerungen (insgesamt 16 
Wochen) sind jedoch nicht möglich. Vorbestellte Me-
dien sind von der Verlängerung der Leihfrist ausge-
schlossen. 

 
(5) Ausgeliehene Medien können gegen Zahlung der im 

Gebührentarif festgelegten Gebühr vorbestellt wer-
den. 

 
(6) Die Stadtbücherei ist berechtigt, entliehene Medien 

aus wichtigem Grund jederzeit, auch vor Ablauf der 
Leihfrist, zurückzufordern. 
 

§ 4 
Auswärtiger Leihverkehr 

 
Medien, die nicht im Bestand der Stadtbücherei vor-
handen sind, können durch den „Auswärtigen Leih-
verkehr“ nach den hierfür geltenden Richtlinien be-
schafft werden. Hierfür sind Gebühren nach dem Ge-
bührentarif zu zahlen. 
 

§ 5 
Behandlung der Medien und Haftung 

 
(1) Der Benutzer/die Benutzerin ist im Interesse aller üb-

rigen Benutzer/innen verpflichtet, die enthaltenen Me-
dien sorgfältig zu behandeln und sie vor Verschmut-
zung, Beschädigung und Nässe zu bewahren. Als 
Beschädigungen gelten auch das Umbiegen von E-
cken, Unterstreichungen, Korrekturen oder Ergänzun-
gen des Buchtextes. Vor jeder Ausleihe sind die Me-
dien vom Benutzer/von der Benutzerin auf erkennbare 
Mängel hin zu überprüfen. Der/die jeweils letzte Ent-
leiher/in haftet für den Zustand der Medien. Vorhan-
dene Beschädigungen sind der Stadtbücherei sofort 
zu melden. 
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(2) Entliehene Tonträger und digitale Medien dürfen nur 

auf handelsüblichen und funktionssicheren Geräten 
abgespielt werden. Bänder sind vor der Rückgabe zu-
rück zu spulen.  

 
(3) Der Verlust entliehener Medien ist der Stadtbücherei 

unverzüglich anzuzeigen. Für Verlust, jegliche Be-
schmutzung, Beschädigung und Veränderung von 
Medien ist der Benutzer/die Benutzerin bzw. sein/ihr 
gesetzlicher Vertreter in vollem Umfang schadener-
satzpflichtig. 
 

(4) Die Stadtbücherei haftet nicht für etwaige Schäden, 
die durch von ihr ausgeliehene Medien entstanden 
sind. Dies gilt insbesondere für Schäden, die durch 
die Benutzung von audio-visuellen Medien und feh-
lerhaften Datenträgern entstanden sind.  

 
(5) Die Benutzer/ Benutzerinnen haben die gesetzlichen 

Bestimmungen des Urheberrechts zu beachten. Bei 
Verletzung des Urheberrechts haften die Benutzer/ 
Benutzerinnen. 

 
(6) Für Schäden, die durch Missbrauch des Benutzer-

ausweises entstehen, haftet der/die eingetragene Be-
nutzer/in bzw. sein/ihr gesetzlicher Vertreter. 
 

(7) Benutzer/Benutzerinnen, in deren Wohnung eine 
meldepflichtige übertragbare Krankheit aufgetreten 
ist, dürfen die Stadtbücherei während der Zeit der An-
steckungsgefahr nicht benutzen. Bereits entliehene 
Medien sind gesondert abzugeben. 
 

§ 6 
Überschreiten der Leihfrist 

 
(1) Die ausgeliehenen Medien sind spätestens am letzten 

Tag der Ausleihfrist zurückzugeben. Bei Überschrei-
tung der Leihfrist um mehr als eine Woche sind Ver-
säumnisgebühren nach dem Gebührentarif zu zahlen. 
Auch ohne besondere Mahnung oder schriftliche Auf-
forderung werden diese Gebühren fällig. Werden die 
fälligen Medien trotz Aufforderung nicht zurückgege-
ben, so werden rückständige Gebühren und Scha-
denersatzleistungen im Verwaltungsvollstreckungs-
verfahren eingezogen. 
 

(2) Solange die Benutzerin/der Benutzer der Aufforde-
rung zur Rückgabe von Medien, dem Schadenersatz 
oder der Zahlung von Gebühren nicht nachkommt, ist 
eine weitere Benutzung der Stadtbücherei nicht mög-
lich. 
 

§ 7 
Hausrecht und Verhalten in den Büchereiräumen 

 
(1) Dem Leiter/der Leiterin der Stadtbücherei steht das 

Hausrecht zu.  Seine Ausübung kann übertragen 
werden. Den Anordnungen des Büchereipersonals ist 
Folge zu leisten. 

 
(2) In den Räumen der Stadtbücherei ist Essen, Trinken, 

Rauchen, Lärmen sowie sonstiges störendes Verhal-
ten nicht gestattet. Tiere dürfen nicht in die Stadtbü-
cherei mitgebracht werden. 

 
 
 

 
(3) Mäntel, Taschen, Mappen und dergleichen sind bei 

Betreten der Büchereiräume in den zur Verfügung ge-
stellten Schränken, Fächern und Garderoben einzu-
schließen bzw. abzulegen. Auf Verlangen ist der In-
halt der Taschen und Mappen vorzuzeigen. 

 
(4) Für verlorengegangene, beschädigte oder gestohlene 

Gegenstände der Benutzer/innen wird keine Haftung 
übernommen. Dies gilt auch für Gegenstände, die aus 
den Garderobenschränken abhanden gekommen 
sind. 
 

(5) Die Mitnahme von Medien ohne ordnungsgemäße 
Ausleihverbuchung wird als Diebstahl gewertet und 
zur Anzeige gebracht. 
 

§ 8 
Ausschluss von der Benutzung 

 
Benutzer/Benutzerinnen, die wiederholt oder in grober 
Weise gegen die Benutzungsordnung verstoßen, 
können durch den/die Büchereileiter/in von der Be-
nutzung der Stadtbücherei ausgeschlossen werden. 
Der Benutzerausweis wird eingezogen.  
 

§ 9 
Nutzung des öffentlichen Internetanschlusses 

 
(1) Ein weltweiter Zugang zu Informationen verlangt von 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch ein ho-
hes Verantwortungsbewusstsein. Anders als bei den 
bisherigen Medien, die die Stadtbücherei ihren Benut-
zern anbietet, hat sie keinen Einfluss auf die Inhalte 
im Internet. Die Stadtbücherei kann daher keine Ver-
antwortung für die Qualität und Richtigkeit der Infor-
mationen übernehmen. Die Stadtbücherei haftet nicht 
für Folgen von Verletzungen des Urheberrechts und 
von Vertragsverpflichtungen zwischen Benutzern und 
Internetdienstleistern.  

 
(2) Die Anmeldung erfolgt gemäß § 2 der Benutzungs-

ordnung. Kinder und Jugendliche, die das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, bedürfen der 
schriftlichen Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten. 
Zusätzlich ist das Anmeldeformular (Anhang 1) aus-
zufüllen und zu unterschreiben. Bei der Anmeldung 
erhält jeder Benutzer ein Exemplar der „Internet-
Spielregeln“ (Anhang 2). 

 
(3) Die allgemeinen Bibliotheksregeln und die Benut-

zungsordnung gelten auch für die Nutzung der Onli-
ne-Dienste. Es dürfen keinerlei Änderungen oder Ma-
nipulationen am Computer und an der Software vor-
genommen werden. Bei Missachtung behält sich die 
Stadtbücherei den Ausschluss von der Internet- oder 
Büchereinutzung sowie strafrechtliche Verfolgung vor. 

 
(4) Die Online-Dienste im Internet basieren auf dem part-

nerschaftlichen Umgang miteinander. Es ist untersagt, 
jugendgefährdende oder rechtswidrige Seiten im In-
ternet aufzurufen, die Inhalte zu speichern und über 
den Internetzugang Texte und Bilder zu versenden, 
die illegal oder beleidigend sind. 
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(5) Dokumente und Dateien können ausgedruckt oder auf 

Datenträgern gespeichert werden, die von der Stadt-
bücherei verkauft worden sind. Software kann Com-
puterviren enthalten. Es ist daher untersagt, eigene 
Datenträger oder kopierte oder mitgebrachte Software 
in der Bücherei zu verwenden. 

 
(6) Es kann nicht garantiert werden, dass ein jederzeiti-

ger Zugang zum Internet möglich ist. Falls die Gebühr 
für die Nutzung bereits entrichtet wurde, wird der Be-
trag sofort erstattet. Dies gilt nicht, wenn nur der Zu-
gang auf einzelne Seiten im Internet nicht möglich ist, 
da die Daten und Adressen der Internet-Seiten sich 
jederzeit ändern können. 

 
(7) Die Stadt Horn-Bad Meinberg erhebt für die Benut-

zung des Zugangs zum Internet kostendeckende Ge-
bühren. Die Höhe der Gebühren wird von der Stadt-
bücherei je nach Providerkosten je angefangene Vier-
telstunde festgesetzt und mindestens halbjährlich ü-
berprüft. 

 
Die Gebühr für den Internet-Zugang ist im Voraus je-
weils pro angefangene Viertelstunde zu entrichten. 
Bei großem Benutzerandrang behält sich die Stadtbü-
cherei vor, den Zeitraum der Internet-Nutzung zu be-
schränken. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Benutzungsordnung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benut-
zungsordnung für die Stadtbücherei vom 17. Oktober 
1989 außer Kraft. 

 
Gebührentarif zur Benutzungsordnung 
für die „Stadtbücherei Julie Hirschfeld“ 
 
Gemäß § 1 (3) der Benutzungsordnung für die Stadtbüche-
rei werden folgende Gebühren festgelegt: 
 
I. Gebühren für besondere Leistungen:  
 
1. Ausstellen eines Benutzerausweises  
a) für Erwachsene 2,50 Euro 

 b) für Kinder 1,00 Euro 
 
2. Ausstellen eines Ersatz-Benutzerausweises  
a) für Erwachsene 5,00 Euro 

 d) für Kinder 2,50 Euro 
 
3. Vorbestellen einer Medieneinheit 1,10 Euro 
 
4. Vermitteln einer Medieneinheit aus  
 einer auswärtigen Bibliothek 
 (Auswärtiger Leihverkehr) 4,00 Euro 
 
5. Ermitteln einer neuen Adresse aufgrund 
 nicht mitgeteilter Adress- und/oder   
 Namensänderung 2,50 Euro 
 
6. Botengang zum Abholen einer  
 gemahnten Medieneinheit 15,00 Euro 
 
7. Ersatzbeschaffung eines Schlüssels  
 für ein Sicherheitsschloss 15,00 Euro 
 

 
8. Verlust oder Beschädigung eines  
 Strichcode- oder Signatur-Etiketts 1,00 Euro 
 
9. a) Ausdruck von Daten 
  je DIN A4 Seite (s/w) 0,10 Euro 

 b) Farbausdruck von Daten  
  je DIN A4 Seite  0,60 Euro 

 
10. Verkauf von Datenträgern zum Selbstkostenpreis 
 
II. Gebühren bei Überschreitung der Leihfrist je Medien-
einheit 

 
1. Versäumnisgebühren: 
 
 1 Woche   nach Ablauf der Leihfrist  0,50 Euro 
 2 Wochen nach Ablauf der Leihfrist  1,00 Euro 
 3 Wochen nach Ablauf der Leihfrist  1,80 Euro 
 4 Wochen nach Ablauf der Leihtrist  2,50 Euro 
 
2. Zusätzliche Bearbeitungsgebühr 
1. und 2. Mahnung    1,00 Euro 

 3. und 4. Mahnung    2,00 Euro 
 
Die Gebühren nach Ziffer I sind zum Zeitpunkt der Leis-
tung, die Gebühren nach Ziffer II sind bei Fristablauf fällig. 
 

Anhang 1 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
-Stadtbücherei- 
 
Anmeldung für die Nutzung des Internet-Zugangs der 
Stadtbücherei Julie Hirschfeld 
 
Hiermit melde ich mich als Benutzerin/Benutzer für das In-
ternet an. Ich bin auf die Spielregeln hingewiesen worden 
und hatte Gelegenheit, den Inhalt zur Kenntnis zu nehmen. 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Spielregeln an. 
 
Ich weiß, dass ich verantwortlich für die Nutzung und even-
tuelle Schäden bin. 
 
Eine Ausfertigung der Spielregeln 
�  habe ich erhalten    �  wünsche ich nicht. 
 
Name und Anschrift bitte in Druckbuchstaben: 
 
Vorname Nachname  Geburtsdatum 

 
Straße  PLZ/Ort     

 
Datum  Unterschrift    
 

 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein 
Sohn  ............................................ das Internet in der 
Stadtbücherei nutzt. 
 
Datum  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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Anhang 2 
 
Der Internet-Anschluss der „Stadtbücherei Julie 
Hirschfeld“ 
 
Spielregeln im Internet 
 
Das Internet ist ein weltweites Computernetz, das Millionen 
von Menschen nutzen. Die Stadt Horn-Bad Meinberg bietet 
allen Benutzern der Stadtbücherei den Zugang zum Inter-
net an, damit sie an diesem weltweiten Informations- und 
Ideenaustausch teilnehmen können. Ziel hierbei ist, die In-
formationsversorgung durch die Stadtbücherei weiter zu 
verbessern. 
 
Inhalte 
 
Ein weltweiter Zugang zu Informationen verlangt von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch ein hohes Verant-
wortungsbewusstsein. Anders als bei den bisherigen Me-
dien, die die Stadtbücherei ihren Benutzern anbietet, hat 
sie keinen Einfluss auf die Inhalte im Internet. Die Stadtbü-
cherei kann daher keine Verantwortung für die Qualität und 
Richtigkeit der Informationen übernehmen. 
Die Stadtbücherei haftet nicht für Folgen von Verletzungen 
des Urheberrechts und von Vertragsverpflichtungen zwi-
schen Benutzern und Internetdienstleistern.  
 
Unter 18 Jahren 
 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Zu-
stimmung eines ihrer Erziehungsberechtigten. 
 
Benutzungsordnung 
 
Die Benutzungsordnung der Bücherei gilt auch für die Nut-
zung der Online-Dienste. Es dürfen keinerlei Änderungen 
oder Manipulationen am Computer und an der Software 
vorgenommen werden. Bei Missachtung behält sich die 
Stadtbücherei den Ausschluss von der Internet- oder Bü-
chereinutzung sowie strafrechtliche Verfolgung vor. 
 
Anmeldung 
 
Bevor Sie zum ersten Mal das Internet in der Bücherei nut-
zen möchten, melden Sie sich bitte an der Information am 
Eingang.  
 
Der Internet-Knigge 
 
Die Online-Dienste im Internet basieren auf dem partner-
schaftlichen Umgang miteinander. Es ist untersagt, ju-
gendgefährdende oder rechtswidrige Seiten im Internet 
aufzurufen, die Inhalte zu speichern und über den Internet-
zugang Texte und Bilder zu versenden, die illegal oder be-
leidigend sind.  
 
Downloads 
 
Dokumente und Dateien, können ausgedruckt oder auf Da-
tenträgern gespeichert werden, die von der Stadtbücherei 
verkauft worden sind.  
 
 
 
 
 
 

 
Viren 
 
Software, die aus dem Internet kopiert ist, kann Computer-
viren enthalten. Nutzen Sie sicherheitshalber zu Hause ein 
Virenschutzprogramm. Es ist untersagt, eigene Datenträger 
oder kopierte oder mitgebrachte Software in der Bücherei 
zu verwenden. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Benutzungsordnung mit Gebührentarif für 
die Stadtbücherei Julie Hirschfeld wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 26.10.2011 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
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436 5. Satzung zur Änderung der Satzung über die 

Straßenreinigung und die Erhebung von Stra-
ßenreinigungsgebühren in der Stadt Horn- Bad 
Meinberg (Straßenreinigungs- und Gebüh-
rensatzung) vom 26.10.2011 

 
Auf Grund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein- Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV NW 
S. 666), und der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reini-
gung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 
18.12.1975 (GV NW S. 706) und der §§ 4 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen 
(KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), jeweils in der zur 
Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Horn- Bad 
Meinberg in seiner Sitzung am 20.10.2011 folgende 5. Sat-
zung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der 
Stadt Horn- Bad Meinberg (Straßen-reinigungs- und Ge-
bührensatzung) vom 19.07.2007 beschlossen: 
 
I. 
§ 6 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
 
Abs. 8 wird wie folgt geändert: 
 
Bei Durchführung des Winterdienstes durch die Stadt Horn- 
Bad Meinberg beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je 
Meter Straßenlänge (Absatz 1) 
01.01.2012 – 31.12.2012 
1,30 € 
 
ab 01.01.2013 
1,47 € 
 
II. 
Anlage zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 
 
Das Straßenverzeichnis wird wie folgt geändert: 
 
Blomberger Straße  
 
Reinigung durch den/die Eigentümer/in - NEIN 
Bemerkungen: Zusatzkennzeichnung - BM 
 
§ 10 
Inkrafttreten 
 
Diese 5. Änderungssatzung tritt zum 01.01.2012 in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 5. Satzung zur Änderung der Satzung ü-
ber die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-
reinigungsgebühren in der Stadt Horn- Bad Meinberg 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
 
 
 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 26.10.2011  
 
Stadt Horn- Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
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Stadt Lage 
 
437 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 5 der 

Stadt Lage im Bereich der Gluckstraße (Be-
schleunigtes Verfahren gem. § 13a BauGB) 

 
hier: Satzungsbeschluss vom 06.10.2011 und Inkrafttreten 
 

Räumlicher Geltungsbereich: siehe Planausschnitt 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 6. Oktober 
2011 die 3. Änderung des Bebauungsplans G 5 im Bereich 
der Gluckstraße gemäß § 10 Absatz 1 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbin-
dung mit §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV 
NRW S. 666) in den jeweils gültigen Fassungen als Sat-
zung beschlossen.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt nach § 
10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) die 3. Änderung 
des Bebauungsplans G 5 der Stadt Lage im Bereich der 
Gluckstraße in Kraft. 
 
Lage und Umfang der 3. Änderung des Bebauungsplans G 
5 der Stadt Lage im Bereich der Gluckstraße sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Planausschnitt 
ersichtlich. Der räumliche Geltungsbereich ist darin mit ei-
ner schwarzen unterbrochenen Linie eingegrenzt. Für die 
genaue Umgrenzung ist die Grenzeintragung in der zur 3. 
Änderung des Bebauungsplans G 5 der Stadt Lage gehö-
renden Planzeichnung verbindlich. 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans G 5 der Stadt Lage 
im Bereich der Gluckstraße einschließlich Begründung wird 
vom Tage dieser Bekanntmachung an während der Dienst-
stunden bei der Stadt Lage, Rathaus III, Lange Straße 67 
(Fachteam Planen, Zimmer 204), 32791 Lage, zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt der 3. Än-
derung des Bebauungsplans G 5 der Stadt Lage wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
1.   Unbeachtlich werden gemäß § 215 des Baugesetzbu-

ches (BauGB)  
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und  

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Lage 
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Das gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
BauGB beachtlich sind. 

 
 

 
2.   Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-

wie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von einge-
tretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen. 

 
3.   Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen der Sat-
zung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß-
öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Lage vorher gerügt und dabei die ver-
letzte  Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 25.Oktober 2011 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
gez. T. Paulussen 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
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Abwasserwerke Blomberg 
 
438 Jahresabschluss der Abwasserwerke Blom-

berg zum 31.12.2010 
 
Der Rat der Stadt Blomberg hat am 05. Oktober 2011 den 
Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2010 
festgestellt und über die Gewinnverwendung wie folgt be-
schlossen: 
 
 Bilanzsumme 33.690.518,19 € 
 Jahresgewinn  123.267,06 € 
 
Der oben genannte Jahresgewinn 2010 wird wie folgt ver-
wendet: 
 

a)   15.339,00 € für die Abführung der Eigenkapital-
verzinsung an die Stadt Blomberg  

b) 107.928,06 € Einstellung in die allgemeine Rück-
lage 

 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststel-
lung des Jahresabschlusses 2011 
 
bei den Abwasserwerken Blomberg, Nederlandstr. 15, 
I. Geschoß, Blomberg, 
 
während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Abwasserwerke Blomberg. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2010 
hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tbbo Treu-
hand GmbH, Bünde, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 22.07.2011 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss –bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang- unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Abwas-
serwerke Blomberg, Blomberg, für das Wirtschaftsjahr vom 
01.01. bis 31.12.2010 geprüft.  
 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung lie-
gen in der Verantwortung der Betriebsleitung der Abwas-
serwerke Blomberg. Meine Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. 
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Abwasserwerke 
Blomberg sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Ba-
sis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der 
Abwasserwerke Blomberg sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. 
 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Abwasserwerke 
Blomberg. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Abwasserwerke Blomberg und stellt die 
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft tbbo Treuhand GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen /JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 27.10.2011 
Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
Abschlussprüfung – Beratung - Revision 
Im Auftrag: 
 
gez. Matthias Middel 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Aufgrund des § 28 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 
(GV..NRW S. 644) in der derzeit geltenden Fassung wird 
hiermit die Feststellung des Jahresabschlusses der Ab-
wasserwerke Blomberg für das Wirtschaftsjahr 2010 sowie 
der Abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW vom 27.10.2011 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Blomberg, den 31. Oktober 2011 
Abwasserwerke Blomberg 
 
 
(Bartonitschek) 
Betriebsleiter 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sparkasse Detmold 
 
439 Kraftloserklärung von in Verlust geratenen 

Sparkassenbüchern 
 
Da sich aufgrund unserer Aufgebote vom 31. Mai 2011 bis 
zum Aufgebotstermin am 16. September 2011 niemand 
gemeldet hat, werden die in Verlust geratenen Sparkas-
senbücher Nr.  
 

306.349.945 341.479.996 342.166.956 
 
unserer Sparkasse, gemäß §16 Abs. 2 Ziffer 6 der Verord-
nung über den Betrieb und die Geschäfte der Sparkassen 
(SpkVO) NW vom 15. Dezember 1995 hiermit für kraftlos 
erklärt. 
 
Detmold, den  17. Oktober 2011 
 
 
Sparkasse Detmold 
Der Vorstand 
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440 Kraftloserklärung von in Verlust geratenen 

Sparkassenbüchern 
 
Da sich aufgrund unserer Aufgebote vom 28. Juni 2011 bis 
zum Aufgebotstermin am 14.Oktober 2011 niemand ge-
meldet hat, werden die in Verlust geratenen Sparkassen-
bücher Nr.  
 

342.225.596 342.264.918  
 
unserer Sparkasse, gemäß §16 Abs. 2 Ziffer 6 der Verord-
nung über den Betrieb und die Geschäfte der Sparkassen 
(SpkVO) NW vom 15. Dezember 1995 hiermit für kraftlos 
erklärt. 
 
Detmold, den  21. Oktober 2011 
 
 
Sparkasse Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 10.11.2011 
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441 Aufgebot von Sparkassenbüchern 
 
Das Aufgebot der in Verlust geratenen Sparkassenbücher 
Nr. 
 
331.017.004 333.020.717 340.123.389 
341.734.721 342.122.835 385.014.956 

 
unserer Sparkasse ist beantragt  worden. 
 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, 
spätestens in dem auf  
 
Freitag, den 10. Februar  2012 
 
im Gebäude der Sparkasse Detmold in Detmold, Pauli-
nenstr. 34, anberaumten Aufgebotstermin ihre Rechte gel-
tend zu machen und die Sparkassenbücher vorzulegen, 
widrigenfalls die Kraftloserklärung der Sparkassenbücher 
gemäß § 16 Abs. 2 Ziffer 6 der Verordnung über den Be-
trieb und die Geschäfte der Sparkassen (SpkVO) NW vom 
15. Dezember 1995 erfolgen wird. 
 
Detmold, den 28. Oktober 2011 
 
 
Sparkasse Detmold 
Der Vorstand 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,61 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 16. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


